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Einleitung

„Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger sind anerkannte
sozialpädagogische und pflegerische Fachkräfte, die in ambulanten Diensten,
in teilstationären und stationären Einrichtungen eigenverantwortlich arbeiten.
In zunehmender Zahl werden sie auch als selbstständige Unternehmer tätig.
Das Aufgabenverständnis der Heilerziehungspflege umfasst die Erziehung,
Begleitung, Assistenz, Beratung, Unterstützung, Bildung und Pflege von
Menschen mit Behinderungen aller Altersstufen.

Ziel der gesamten beruflichen Tätigkeit des Heilerziehungspfleger ist die
Erhaltung und Entwicklung einer möglichst selbstbestimmten Lebensweise
der zu unterstützenden Menschen und ein Höchstmaß an Lebensqualität.“
(Vgl. dazu: Grundsatzpapier und Kompetenzprofil der BAG HEP, Grundsatz-
papier des Berufsverbandes Heilerziehungspflege)

Menschen mit Behinderungen werden zu Hause, in Einrichtungen der
Frühförderung, in Tagesstätten, Berufsbildungswerken, Werkstätten für
behinderte Menschen und in vielfältigen Formen des Wohnens, wie zum
Beispiel Wohnheimen, Betreuten Wohngemeinschaften, Betreutes Ein-
zelwohnen gefördert und begleitet. Familienentlastende Hilfen und Bera-
tungsstellen ergänzen das Angebot.

Die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger geschieht in Deutschland an
Fachschulen für Sozialwesen – Fachrichtung Heilerziehungspflege. Die
Ausbildung ist durch eine bundeseinheitliche Rahmenvereinbarung der
Kultusministerkonferenz geregelt.

HeilerziehungspflegehelferInnen werden nach Landesrecht an Berufs-
fachschulen ausgebildet.

Das vorliegende Lehrbuch zum Fach Berufskunde will Heilerziehungs-
pflegern und Heilerziehungspflegehelfern während ihrer Ausbildung
in relevantes berufliches Grundwissen (Berufsbild, Institutionen, Anstel-
lungsträger, Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer, Berufsethik,
Psychohygiene, Fortbildung) einführen.

Es bietet aber auch vielfältige Informationen für andere sozialpädagogi-
sche (Erzieher, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Dipl.-Pädagogen) und
sozialpflegerische (Altenpfleger, Familienpflegerinnen) Berufsgruppen,
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die in Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe und Sozial-
psychiatrie tätig sind und mit Heilerziehungspflegern und Heilerzie-
hungspflegehelfern kooperieren.

Das vorliegende Lehrbuch vermittelt für jedes Schwerpunktthema ein
Basiswissen und ermöglicht durch das Aufzeigen weiterführender Lite-
ratur selbstständige Vertiefung und Eigenstudium. Übungsfragen am
Ende eines jeden Themenbereiches sollen die Bearbeitung der Lernin-
halte erleichtern.

Es ist dem Verfasser bewusst, dass der überwiegende Teil der Heilerzie-
hungspfleger und Heilerziehungspflegehelfer Frauen sind, so dass es
angebracht wäre, von Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfle-
gern zu sprechen, analog dazu von Heilerziehungspflegehelferinnen/
Heilerziehungspflegehelfern. Um eine bessere Lesbarkeit der Texte zu
gewährleisten, wurde auf diese Schreibweise verzichtet und entweder
„HeilerziehungspflegerInnen“ verwendet oder die männliche Form der
Bezeichnung belassen.

Anmerkungen zur 8. Auflage 2011

Die vorliegende 8. Auflage des Lehrbuchs zur Berufskunde wurde kri-
tisch auf ihre Aktualität durchgesehen und in vielen Bereichen ergänzt.
Aufgenommen wurden vor allem Veränderungen bedingt durch eine
neue bundeseinheitliche Rahmenordnung für die Ausbildung von Heiler-
ziehungspflegerInnen im Jahr 2002 (i.d. Fassung vom 3.3.2010) durch
neue Schwerpunktsetzungen in der Berufsrolle, wie z.B von der fürsorg-
lichen Betreuung zur Assistenz und Beratung, von der Tätigkeit in
Komplexeinrichtungen zur Gemeinwesenarbeit/Community Care und
geforderte neue Kompetenzen in der Pflege von alten und schwerstpfle-
gebedüftigen Menschen mit Behinderung. Das Verzeichnis der (über
240) Ausbildungsstätten und der Fort- und Weiterbildungsinstitutionen
wurde ergänzt und aktualisiert, ebenso die Darstellung der Zusatzaus-
bildungen und Weiterbildungen im Kapitel 10.
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Das Fach Berufskunde
in der Ausbildung von

HeilerziehungspflegerInnen und
HeilerziehungspflegehelferInnen



Die Behindertenhilfe in der Bundesrepublik Deutschland hat in den letz-
ten fünfzig Jahren eine rasante Entwicklung und Differenzierung durch-
gemacht. Vielfältige Formen der Hilfe wurden erprobt und entwickelt,
beginnend mit der Frühförderung für Kinder mit Behinderung, den Son-
derkindergärten und Differenziellen Schulen für Kinder mit Behinde-
rung, Tagesbildungsstätten, Berufsbildungswerken, Werkstätten für
Behinderte bis hin zu den Erwachsenenbildungsstätten für Menschen mit
Behinderungen.

Die Lebenswelten der Menschen mit Behinderungen haben sich gewan-
delt und damit ihre Wohnstätten. Menschen mit Behinderung leben heute
zuhause in der eigenen Wohnung unter Inanspruchnahme von persönli-
cher Assistenz, in einer ambulant betreuten Wohnform, in Wohnsiedlun-
gen, Wohnheimen, Betreuten Wohngruppen und Wohngemeinschaften.

Diese Ausweitung der Hilfen in ihrer Qualität und Intensität machte die
Berufe des Heilerziehungspflegers und Heilerziehungshelfers notwen-
dig. Diese noch sehr jungen Berufe –sie werden verstärkt erst seit den
1960er Jahren ausgebildet – haben diese Entwicklung mitgetragen, oft ist
diese erst durch sie und ihre spezifische Ausbildung möglich geworden.
HeilerziehungspflegerInnen und HeilerziehungshelferInnen haben sich
profiliert. Sie sind aus den Diensten und Einrichtungen heute nicht mehr
wegzudenken und sind in vielen großen und kleineren Einrichtungen zur
stärksten Fachgruppe geworden.

Welche Aufgabe hat nun in diesem Zusammenhang eine Berufskunde?
Welche Inhalte muss ein Fach/Lernfeld Berufskunde vermitteln, damit
ein Absolvent ausreichende Kenntnisse für die Ausübung seines Berufes
hat?

Der Beruf des Heilerziehungspflegers ist ein typischer Mischberuf, d.h.
durch seine multiplen Funktionen zeigt er verschiedene Elemente ande-
rer Berufe, etwa des Pflegers, der Krankenschwester, des Erziehers und
zunehmend des Sozialarbeiters. Er benötigt aber auch geriatrisches und
gerontologisches Wissen im Umgang mit alten Menschen. Er muss über
gute medizinische Kenntnisse verfügen, um die Gesundheit behinderter
Menschen schützen und fördern zu können. Er muss aber auch Prozesse
von Inklusion und sozialer Integration begleiten können, wie es zum
Beispiel in stadtteilbezogener Gemeinwesenarbeit durch Sozialarbeiter
geschieht.
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Aufgabe der Ausbildung ist es, die fachlichen Entwicklungen der Praxis
aufzunehmen, zu reflektieren und im Unterricht umzusetzen. Sie muss
sich den aktuellen Fragen des Berufsfeldes stellen (z.B. die immer wieder
aufflammende Diskussion über das Lebensrecht der Menschen mit Be-
hinderungen) und Antworten entwickeln (z.B. eine Berufsethik), damit
sich der in Ausbildung befindliche Heilerziehungspfleger oder Heilerzie-
hungshelfer in seinen Beruf einarbeiten kann und lernt, fachlich richtig
und menschlich verantwortungsvoll seine Aufgaben zu erfüllen.

Eine Berufskunde kann nicht die vielfältigen wissenschaftlichen und pra-
xisbezogenen Grundlagen in einer Praxistheorie der Heilerziehungspfle-
ge verbinden und vereinen. Sie muss aber die Lerninhalte vermitteln, die
zu einer Auseinandersetzung mit der Berufsrolle führen und das Spezifi-
sche des Berufes herausarbeiten.

Leitziele des Fachs/Lernfeldes Berufskunde

Das Fach/Lernfeld Berufskunde kann in diesen Ausbildungen folgende
Leitziele verfolgen:

Der Studierende soll sich über das Berufsbild des staatlich anerkannten
Heilerziehungspflegers beziehungsweise. Heilerziehungshelfers infor-
mieren. Als Orientierung dient das durch die Bundesanstalt für Arbeit
veröffentlichte Berufsbild, das einen Konsens der Ausbildungsstätten für
Heilerziehungspflege und des Berufsverbandes darstellt. Der Studieren-
de soll dieses Berufsbild als offen und in Entwicklung befindlich er-
fahren.

Im Rahmen einer Institutionenkunde soll der Studierende einen Über-
blick über die in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen-
den Bildungs-, Wohn-, Förderungs- und Rehabilitationseinrichtungen
und Dienste für Menschen mit Behinderung erhalten, damit er die not-
wendigen Hilfen erkennen, einbeziehen und einleiten kann.

Der Studierende soll ausreichende arbeitsrechtliche Kenntnisse über sei-
ne Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer erlangen, um sich erfolgreich
bewerben, seine Interessen als Arbeitnehmer wahrnehmen und als ver-
antwortlicher Mitarbeiter handeln zu können. Der Studierende soll einen
Überblick über die öffentlichen, freien und privaten Träger erhalten, ihre
unterschiedlichen weltanschaulichen Grundlagen unterscheiden können,
damit er als Arbeitnehmer die besonderen Anforderungen, zum Beispiel
kirchlicher Träger, kennt und sich darauf einstellen kann.
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Im Rahmen eines Überblicks über die Geschichte des Umgangs mit be-
hinderten Menschen soll der Studierende das Geworden-Sein bestehen-
der Einrichtungen verstehen, den Zusammenhang mit gesellschaftlichen,
politischen und geschichtlichen Bedingungen erkennen und die Entwick-
lung seines Berufes in diesem Kontext nachvollziehen können.

Leben mit Behinderung wurde und wird immer wieder gesellschaftlich
verachtet und oftmals in Frage gestellt oder bedroht. Da Menschen mit
Behinderung sich allein gegen diese Entwicklung nicht wehren können,
brauchen sie Anwälte, die ihre Rechte einfordern und sichern. Heilerzie-
hungspflege in diesem Sinn heißt daher auch sich politisch und gesell-
schaftlich dafür einsetzen, dass die bürgerlichen Rechte und die Existenz
behinderter Menschen gesichert werden. Im Fach Berufskunde soll sich
der Studierende mit ethischen Fragen und Problemen der Behinderten-
hilfe auseinandersetzen.

Der Umgang mit Menschen, die z.T. schwer körperlich, geistig oder see-
lisch behindert sind, zusätzlich psychische Verhaltensausfälligkeiten zei-
gen (z.B. selbstverletzendes Verhalten, Aggressionen), kann über Jahre
hinweg zu psychischen Belastungen des Heilerziehungspflegers/Heiler-
ziehungshelfers führen. Der Studierende soll Möglichkeiten der Psycho-
hygiene kennenlernen und erfahren, dass er selbst etwas aktiv für seine
körperliche und seelische Gesundheit tun kann und muss. Dazu gehört
die Einsicht in die Notwendigkeit regelmäßiger Fortbildung sowie die
Kenntnis der Fortbildungsinstitutionen und Fortbildungsmöglichkeiten.


